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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1986

Norm

ABGB §1319

Rechtssatz

Hat der Hauseigentümer den Hauskanal instandzuhalten (§ 8 Abs 1 des Steiermärkischen Kanalgesetzes), ist er also zur

Gefahrenabwehr verp8ichtet und dient der Hauskanal ausschließlich Zwecken des Hauseigentümers, dann ist dieser

als Halter und somit als Besitzer im Sinne des § 1319 ABGB der Ab8ußleitung anzusehen, gleichgültig in wessen

Eigentum diese Anlage steht.
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